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G e s e t z
zur Verstetigung der Förderung

nach dem Niedersächsischen
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Vom 18. April 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes

Das Niedersächsische Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
vom 27. März 2014 (Nds. GVBl. S. 79) wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Finanzierung von Zuwendungen des Landes

(1) 1Das Land stellt für kommunale Verkehrsvorhaben
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Ge-
meinden jährlich Finanzmittel in Höhe von mindestens
150 000 000 Euro zur Gewährung von Zuwendungen im
Sinne des § 2 bereit. 2Die dem Land nach § 3 Abs. 1 Satz 1
in Verbindung mit § 4 Abs. 3 des Entflechtungsgesetzes
vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Dezember 2016
(BGBl. I S. 2755), zustehenden Finanzmittel werden auf
diesen Betrag angerechnet und nach Maßgabe des Satzes 1
ebenfalls für Zuwendungen nach § 2 verwendet.

(2) Rechtsansprüche werden durch dieses Gesetz nicht
begründet.“

2. § 4 Abs. 3 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. Kosten für den eigenen Verwaltungsaufwand des Zu-
wendungsempfängers,“.

3. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Das für Verkehr zuständige Ministerium stellt Jahres-
programme auf, die die förderungsfähigen Vorhaben nach
§ 2 enthalten. 2Es kann außerdem für den Zeitraum der je-
weiligen Finanzplanung Mehrjahresprogramme aufstellen
und jährlich fortschreiben.“

4. § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6

Verteilung der Mittel

Die Bereitstellung der Finanzmittel nach § 1 Abs. 1 ist so
aufzuteilen, dass der Anteil der Mittel für den Schienen-
verkehr und den straßengebundenen öffentlichen Perso-
nennahverkehr zusammen jährlich 50 Prozent beträgt.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Hannover, den 18. April 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zum NDR-Datenschutz-Staatsvertrag

Vom 18. April 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 7./15. Dezember 2017 unterzeichneten Staats-
vertrag über den Datenschutz beim Norddeutschen Rundfunk
(NDR-Datenschutz-Staatsvertrag) wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage veröffentlicht.

(3) 1Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 3 Abs. 3 Satz 1
am 25. Mai 2018 in Kraft. 2Wird der Staatsvertrag nach sei-
nem Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 gegenstandslos, so wird dies bis
zum 30. Juni 2018 im Niedersächsischen Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekannt gemacht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 18. April 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l



Nds. GVBl. Nr. 5/2018, ausgegeben am 24. 4. 2018

52

Anlage
(zu Artikel 1 Abs. 2)

Staatsvertrag
über den Datenschutz beim Norddeutschen Rundfunk

(NDR-Datenschutz-Staatsvertrag)

Die Freie und Hansestadt Hamburg sowie
die Länder
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und
Schleswig-Holstein 

schließen auf der Grundlage des Artikels 85 der Verordnung
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1;
L 314 vom 22. November 2016, S. 72) den nachstehenden Staats-
vertrag:

Artikel 1

Staatsvertrag über den Datenschutz
beim Norddeutschen Rundfunk 

(NDR-Datenschutz-Staatsvertrag)

§ 1

Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken,
Medienprivileg

(1) Soweit der NDR personenbezogene Daten zu journalis-
tischen Zwecken verarbeitet, ist es den hiermit befassten Per-
sonen untersagt, diese personenbezogenen Daten zu anderen
Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen
sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis
zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Been-
digung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden für die Daten-
verarbeitung zu journalistischen Zwecken von der Verord-
nung (EU) 2016/679 außer den Kapiteln I, VIII, X und XI nur
die Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f in Verbindung mit Abs. 2, Arti-
kel 24 und Artikel 32 Anwendung. Die Artikel 82 und 83 der
Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit der Maßgabe, dass nur
für eine Verletzung des Datengeheimnisses gemäß den Sätzen 1
bis 3 sowie für unzureichende Maßnahmen nach Artikel 5
Abs. 1 Buchst. f, Artikel 24 und 32 der Verordnung (EU) 2016/
679 gehaftet wird. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für
die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken der Hilfs-
und Beteiligungsunternehmen des NDR. Der NDR kann sich
einen Verhaltenskodex geben, der in einem transparenten
Verfahren erlassen und veröffentlicht wird. Den betroffenen
Personen stehen nur die in den Absätzen 2 und 3 genannten
Rechte zu.

(2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen der betrof-
fenen Person oder zu Verpflichtungserklärungen, Beschlüssen
oder Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder
über den Widerruf des Inhalts der Daten, so sind diese Gegen-
darstellungen, Verpflichtungserklärungen und Widerrufe zu
den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe
Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer
Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu übermit-
teln.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann die betroffene Person
Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde liegenden
zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft
kann nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Be-
teiligten verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Her-
stellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen mit-
wirken oder mitgewirkt haben, geschlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Ge-
währsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen
für den redaktionellen Teil geschlossen werden kann oder

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlang-
ten Daten die journalistische Aufgabe durch Ausforschung
des Informationsbestandes beeinträchtigt würde. 

Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung
unrichtiger personenbezogener Daten im Datensatz oder die
Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem
Umfang verlangen. Die weitere Speicherung der personenbe-
zogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies für die Ausübung
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist.

§ 2

Ernennung
der oder des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der NDR ernennt eine Beauftragte oder einen Beauftrag-
ten für den Datenschutz beim NDR (Rundfunkdatenschutzbe-
auftragte oder Rundfunkdatenschutzbeauftragter), die oder
der zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der
Verordnung (EU) 2016/679 ist. Die Ernennung erfolgt durch
den Rundfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrats für die
Dauer von vier Jahren. Eine dreimalige Wiederernennung ist
zulässig. Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte muss
über die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und
Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse erforderliche Qualifi-
kation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich
des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Das Amt der
oder des Rundfunkdatenschutzbeauftragten kann nicht neben
anderen Aufgaben innerhalb des NDR und seiner Beteili-
gungs- und Hilfsunternehmen wahrgenommen werden. Sons-
tige Aufgaben müssen mit dem Amt der oder des Rundfunk-
datenschutzbeauftragten zu vereinbaren sein und dürfen ihre
oder seine Unabhängigkeit nicht gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rücktritt
vom Amt oder mit Erreichen des gesetzlichen Renteneintritts-
alters. Tarifvertragliche Regelungen bleiben unberührt. Die oder
der Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann ihres oder seines
Amtes nur enthoben werden, wenn sie oder er eine schwere
Verfehlung begangen hat oder die Voraussetzungen für die
Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt.
Dies geschieht durch Beschluss des Verwaltungsrates auf Vor-
schlag des Rundfunkrates; die oder der Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte ist vor der Entscheidung zu hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergütung,
beschließt der Verwaltungsrat mit Zustimmung des Rund-
funkrates in einer Satzung.

§ 3

Unabhängigkeit
der oder des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in
Ausübung ihres oder seines Amtes unabhängig und nur dem
Gesetz unterworfen. Sie oder er unterliegt keiner Rechts- oder
Fachaufsicht. Der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates unter-
steht sie oder er nur insoweit, als ihre oder seine Unabhängig-
keit bei der Ausübung ihres oder seines Amtes dadurch nicht
beeinträchtigt wird.

(2) Die Dienststelle der oder des Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten wird bei der Geschäftsstelle von Rundfunkrat und
Verwaltungsrat eingerichtet. Der oder dem Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten ist die für die Erfüllung ihrer oder seiner
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Aufgaben und Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- und
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen
Mittel sind jährlich, öffentlich und gesondert im Haushalts-
plan des NDR auszuweisen und der oder dem Rundfunk-
datenschutzbeauftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen.
Einer Finanzkontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt
die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte nur insoweit,
als ihre oder seine Unabhängigkeit bei der Ausübung ihres
oder seines Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der
Wahl ihrer oder seiner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter frei.
Sie unterstehen allein ihrer oder seiner Leitung.

§ 4

Aufgaben und Befugnisse
der oder des Rundfunkdatenschutzbeauftragten 

(1) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht
die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsver-
trages, des Rundfunkstaatsvertrages, der Verordnung (EU)
2016/679 und anderer Vorschriften über den Datenschutz bei
der gesamten Tätigkeit des NDR und seiner Beteiligungsunter-
nehmen im Sinne des § 16 c Abs. 3 Satz 1 RStV. Sie oder er
hat die Aufgaben und Befugnisse entsprechend der Artikel 57
und 58 Abs. 1 bis 5 der Verordnung (EU) 2016/679. Bei der
Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden hat sie oder
er, soweit die Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken
betroffen ist, den Informantenschutz zu wahren. Sie oder er
kann gegenüber dem NDR keine Geldbußen verhängen.

(2) Stellt die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte Ver-
stöße gegen Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige
Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so
beanstandet sie oder er dies gegenüber der Intendantin oder
dem Intendanten und fordert sie oder ihn zur Stellungnahme
innerhalb einer angemessenen Frist auf. Gleichzeitig unter-
richtet sie oder er den Verwaltungsrat. Von einer Beanstandung
und Unterrichtung kann abgesehen werden, wenn es sich um
unerhebliche Mängel handelt, oder wenn ihre unverzügliche
Behebung sichergestellt ist.

(3) Die von der Intendantin oder dem Intendanten nach Ab-
satz 2 Satz 1 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Dar-
stellung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Bean-
standung der oder des Rundfunkdatenschutzbeauftragten ge-
troffen worden sind. Die Intendantin oder der Intendant leitet
dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine Abschrift der Stellung-
nahme gegenüber der oder dem Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten zu.

(4) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet
jährlich auch den Organen des NDR den schriftlichen Bericht

im Sinne des Artikels 59 der Verordnung (EU) 2016/679 über
ihre oder seine Tätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wo-
bei eine Veröffentlichung im Online-Angebot des NDR ausrei-
chend ist.

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an die Rund-
funkdatenschutzbeauftragte oder den Rundfunkdatenschutz-
beauftragten zu wenden, wenn er der Ansicht ist, bei der Ver-
arbeitung seiner personenbezogenen Daten durch den NDR
oder seiner Beteiligungsunternehmen im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 in seinen schutzwürdigen Belangen verletzt zu sein.

(6) Die oder der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl
während als auch nach Beendigung ihrer oder seiner Tätigkeit
verpflichtet, über die ihr oder ihm während ihrer oder seiner
Dienstzeit bekannt gewordenen Angelegenheiten und vertrau-
lichen Informationen Verschwiegenheit zu bewahren.

Artikel 2

Änderung des NDR-Staatsvertrages

Der Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk vom
17./18. Dezember 1991 (NDR-Staatsvertrag), zuletzt geändert
durch Staatsvertrag vom 1./2. Mai 2005, wird wie folgt geän-
dert:

Die §§ 41 und 42 werden gestrichen. 

Artikel 3

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Dieser Staatsvertrag kann nur zusammen mit dem NDR-
Staatsvertrag gekündigt werden. Für die Kündigung gilt im
Übrigen § 44 Abs. 1 NDR-Staatsvertrag entsprechend.

(2) Dieser Staatsvertrag wird gegenstandslos, wenn der
NDR-Staatsvertrag von mindestens drei Ländern gekündigt
wird oder wenn er durch Vereinbarung der Länder aufgelöst
wird. Erfolgt die Kündigung des NDR-Staatsvertrages durch
weniger als drei Länder, bleibt dieser Staatsvertrag zwischen
den übrigen Ländern in Kraft.

(3) Dieser Staatsvertrag tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. Sind
bis zum 24. Mai 2018 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der
Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein hinterlegt, wird
der Staatsvertrag gegenstandslos. Die Staatskanzlei des Landes
Schleswig-Holstein teilt den übrigen Ländern die Hinterlegung
der letzten Ratifikationsurkunde mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des NDR-
Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus Artikel 1 und 2 er-
gibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin, den 14. 12. 2017 Olaf S c h o l z

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Berlin, den 14. 12. 2017 Manuela S c h w e s i g

Für das Land Niedersachsen:
Berlin, den 15. 12. 2017 Stephan W e i l

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 7. 12. 2017 G ü n t h e r
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G e s e t z
zum Einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 18. April 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 5./18. Dezember 2017 unterzeichneten Einund-
zwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge (Einundzwanzigster Rundfunkänderungsstaats-
vertrag) wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage veröffentlicht.

(3) 1Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 5 Abs. 2 Satz 1
am 25. Mai 2018 in Kraft. 2Wird der Staatsvertrag nach sei-
nem Artikel 5 Abs. 2 Satz 2 gegenstandslos, so wird dies bis
zum 30. Juni 2018 im Niedersächsischen Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekannt gemacht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 18. April 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Anlage
(zu Artikel 1 Abs. 2)

Einundzwanzigster Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Einundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt ge-
ändert durch den Zwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsver-
trag vom 8. und 16. Dezember 2016, wird wie folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 9 b wird folgende Angabe einge-
fügt:

„§ 9 c Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken,
Medienprivileg“.

b) Die Angabe zu § 47 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 47 (aufgehoben)“.

c) Die Angabe zu § 57 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 57 Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken,
Medienprivileg“.

2. In § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 wird das Wort „UEFA-Cup“
durch die Wörter „Europa League“ ersetzt.

3. Nach § 9 b wird folgender § 9 c eingefügt:

„§ 9 c 

Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken,
Medienprivileg

(1) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio oder
private Rundfunkveranstalter personenbezogene Daten zu
journalistischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit
befassten Personen untersagt, diese personenbezogenen
Daten zu anderen Zwecken zu verarbeiten (Datengeheim-
nis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit
auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datenge-
heimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit
fort. Im Übrigen finden für die Datenverarbeitung zu jour-
nalistischen Zwecken von der Verordnung (EU) 2016/679
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314
vom 22. November 2016, S. 72) außer den Kapiteln I, VIII, X
und XI nur die Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f in Verbindung mit
Abs. 2, Artikel 24 und Artikel 32 Anwendung. Artikel 82
und 83 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit der Maß-

gabe, dass nur für eine Verletzung des Datengeheimnisses
gemäß den Sätzen 1 bis 3 sowie für unzureichende Maß-
nahmen nach Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f, Artikel 24 und 32
der Verordnung (EU) 2016/679 gehaftet wird. Die Sätze 1
bis 5 gelten entsprechend für die zu den in Satz 1 genann-
ten Stellen gehörenden Hilfs- und Beteiligungsunterneh-
men. Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio und
andere Rundfunkveranstalter sowie ihre Verbände und
Vereinigungen können sich Verhaltenskodizes geben, die
in einem transparenten Verfahren erlassen und veröffent-
licht werden. Den betroffenen Personen stehen nur die in
den Absätzen 2 und 3 genannten Rechte zu.

(2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen der
betroffenen Person oder zu Verpflichtungserklärungen,
Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der Ver-
breitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, so
sind diese Gegendarstellungen, Verpflichtungserklärungen
und Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen
und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die
Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten ge-
meinsam mit diesen zu übermitteln.

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann die betroffene
Person Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde
liegenden, zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen.
Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdigen
Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung,
Herstellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen
mitwirken oder mitgewirkt haben, geschlossen werden
kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des
Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei-
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden
kann oder 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er-
langten Daten die journalistische Aufgabe durch Aus-
forschung des Informationsbestandes beeinträchtigt
würde. 

Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichti-
gung unrichtiger personenbezogener Daten im Datensatz
oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von ange-
messenem Umfang verlangen. Die weitere Speicherung
der personenbezogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies
für die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information oder zur Wahrnehmung berechtigter In-
teressen erforderlich ist.

(4) Für die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandradio und
private Rundfunkveranstalter sowie zu diesen gehörende
Beteiligungs- und Hilfsunternehmen wird die Aufsicht über
die Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen durch Landesrecht bestimmt. Regelungen des
Rundfunkstaatsvertrags bleiben unberührt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Teleshoppingka-
näle.“

4. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 werden das Wort „können“ durch das Wort
„arbeiten“ und das Wort „zusammenarbeiten“ durch das
Wort „zusammen“ ersetzt. 
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b) Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind
mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 106
Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (ABl. C 202 vom 7. Juni 2016, S. 47) auch
betraut, soweit sie zur Erfüllung ihres Auftrags gemäß
Absatz 1 bei der Herstellung und Verbreitung von An-
geboten im Sinne des § 11 a zusammenarbeiten. Die
Betrauung gilt insbesondere für die Bereiche Produk-
tion, Produktionsstandards, Programmrechteerwerb, Pro-
grammaustausch, Verbreitung und Weiterverbreitung
von Angeboten, Beschaffungswesen, Sendernetzbetrieb,
informationstechnische und sonstige Infrastrukturen,
Vereinheitlichung von Geschäftsprozessen, Beitrags-
service und allgemeine Verwaltung. Von der Betrauung
nicht umfasst sind kommerzielle Tätigkeiten nach § 16 a
Abs. 1 Satz 2.“

5. § 24 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 24

Vertraulichkeit

Jenseits des Anwendungsbereichs der Verordnung (EU)
2016/679 dürfen Angaben über persönliche und sachliche
Verhältnisse einer natürlichen oder juristischen Person
oder einer Personengesellschaft sowie Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse, die den Landesmedienanstalten, ihren
Organen, ihren Bediensteten oder von ihnen beauftragten
Dritten im Rahmen der Durchführung ihrer Aufgaben an-
vertraut oder sonst bekannt geworden sind, nicht unbefugt
offenbart werden.“

6. § 47 wird aufgehoben.

7. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 22 wird das Komma am Ende durch
einen Punkt ersetzt.

bb) Die Nummern 23 bis 28 werden aufgehoben.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Satz 1 Nr. 23
bis 28 und“ gestrichen.

8. § 57 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 57

Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken,
Medienprivileg

(1) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschlandra-
dio, private Rundfunkveranstalter oder Unternehmen und
Hilfsunternehmen der Presse als Anbieter von Telemedien
personenbezogene Daten zu journalistischen Zwecken ver-
arbeiten, ist es den hiermit befassten Personen untersagt,
diese personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken zu
verarbeiten (Datengeheimnis). Diese Personen sind bei der
Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu ver-
pflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendi-
gung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden für die Daten-
verarbeitung zu journalistischen Zwecken außer den Kapi-
teln I, VIII, X und XI der Verordnung (EU) 2016/679 nur
die Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f in Verbindung mit Abs. 2,
Artikel 24 und Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679
Anwendung. Artikel 82 und 83 der Verordnung (EU) 2016/
679 gelten mit der Maßgabe, dass nur für eine Verletzung
des Datengeheimnisses gemäß den Sätzen 1 bis 3 sowie für
unzureichende Maßnahmen nach Artikel 5 Abs. 1 Buchst. f,
Artikel 24 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 gehaftet
wird. Kapitel VIII der Verordnung (EU) 2016/679 findet
keine Anwendung, soweit Unternehmen, Hilfs- und Betei-
ligungsunternehmen der Presse der Selbstregulierung durch

den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deut-
schen Presserates unterliegen. Die Sätze 1 bis 6 gelten ent-
sprechend für die zu den in Satz 1 genannten Stellen
gehörenden Hilfs- und Beteiligungsunternehmen. Den be-
troffenen Personen stehen nur die in den Absätzen 2 und 3
genannten Rechte zu. 

(2) Werden personenbezogene Daten von einem Anbie-
ter von Telemedien zu journalistischen Zwecken gespei-
chert, verändert, übermittelt, gesperrt oder gelöscht und
wird die betroffene Person dadurch in ihrem Persönlich-
keitsrecht beeinträchtigt, kann sie Auskunft über die zu-
grunde liegenden, zu ihrer Person gespeicherten Daten
verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der schutz-
würdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, so-
weit

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung,
Herstellung oder Verbreitung mitgewirkt haben, ge-
schlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des
Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei-
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden
kann oder

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er-
langten Daten die journalistische Aufgabe des Anbie-
ters durch Ausforschung des Informationsbestandes
beeinträchtigt würde.

Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichti-
gung unrichtiger personenbezogener Daten im Datensatz
oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von ange-
messenem Umfang verlangen. Die weitere Speicherung
der personenbezogenen Daten ist rechtmäßig, wenn dies
für die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und Information oder zur Wahrnehmung berechtigter In-
teressen erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für
Angebote von Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunter-
nehmen der Presse, soweit diese der Selbstregulierung
durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des
Deutschen Presserates unterliegen.

(3) Führt die journalistische Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen
der betroffenen Person oder zu Verpflichtungserklärun-
gen, Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der
Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten,
sind diese Gegendarstellungen, Verpflichtungserklärun-
gen und Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen
und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die
Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten ge-
meinsam mit diesen zu übermitteln.“

9. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen
des Bundes und der Länder zuständigen Aufsichtsbe-
hörden überwachen für ihren Bereich die Einhaltung
der allgemeinen Datenschutzbestimmungen und des
§ 57. Die für den Datenschutz im journalistischen Be-
reich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei
den privaten Rundfunkveranstaltern zuständigen Stellen
überwachen für ihren Bereich auch die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen für journalistisch-redaktio-
nell gestaltete Angebote bei Telemedien. Eine Aufsicht
erfolgt, soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungs-
unternehmen der Presse nicht der Selbstregulierung
durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung
des Deutschen Presserates unterliegen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Bestimmun-
gen“ die Wörter „im Sinne des Absatzes 2“ eingefügt
und die Wörter „oder der Datenschutzbestimmungen
des Telemediengesetzes“ gestrichen.
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Artikel 2

Änderung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages

Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezem-
ber 2010, geändert durch den Neunzehnten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 3. und 7. Dezember 2015, wird wie
folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis wird in der Angabe zu § 11 das Wort
„Verwendung“ durch das Wort „Verarbeitung“ ersetzt.

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Verwendung“ durch
das Wort „Verarbeitung“ ersetzt.

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Erhebung,“ und „und
Nutzung“ gestrichen und die Wörter „für die Datenver-
arbeitung im Auftrag anwendbaren Bestimmungen“
durch die Wörter „zur Auftragsverarbeitung geltenden
Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016,
S. 1; L 314 vom 22. November 2016, S. 72)“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „des Bundesda-
tenschutzgesetzes“ durch die Wörter „der Verordnung
(EU) 2016/679“ ersetzt.

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „darf“ durch das Wort
„übermittelt“ ersetzt und das Wort „übermitteln“ gestri-
chen.

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „kann“ durch das Wort
„verarbeitet“ und die Wörter „des Betroffenen er-
heben, verarbeiten oder nutzen“ durch die Wörter
„der betroffenen Person“ ersetzt.

bb) Satz 5 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 werden die Wörter „beim Be-
troffenen“ durch die Wörter „bei der betroffe-
nen Person“ ersetzt.

bbb) In Nummer 3 werden die Wörter „der Betrof-
fene“ durch die Wörter „die betroffene Per-
son“ ersetzt und die Wörter „Erhebung,“ und
„oder Nutzung“ gestrichen.

cc) In Satz 6 werden die Wörter „Erhebung,“ und „oder
Nutzung“ gestrichen.

dd) In Satz 9 wird das Wort „Betroffener“ durch die
Wörter „betroffener Personen“ ersetzt.

f) In Absatz 5 werden das Wort „darf“ durch das Wort
„verarbeitet“ und die Wörter „des Betroffenen erheben,
verarbeiten oder nutzen“ durch die Wörter „der betrof-
fenen Person“ ersetzt.

g) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „erheben,“ und „oder
nutzen“ gestrichen.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „benötigt werden“
durch die Wörter „zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich sind“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung des ZDF-Staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geän-
dert durch den Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsver-
trag vom 3. und 7. Dezember 2015, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden die Angaben zu den §§ 16
bis 18 wie folgt neu gefasst:

„§ 16 Ernennung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten
und des Datenschutzbeauftragten

§ 17 Unabhängigkeit des Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten

§ 18 Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkdatenschutz-
beauftragten“.

2. Die §§ 16 bis 18 werden wie folgt neu gefasst:

„§ 16 

Ernennung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten
und des Datenschutzbeauftragten 

(1) Das ZDF ernennt einen Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten, der zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne des Ar-
tikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
(ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. Novem-
ber 2016, S. 72) ist. Die Ernennung erfolgt durch den Fern-
sehrat mit Zustimmung des Verwaltungsrates für die
Dauer von vier Jahren. Eine dreimalige Wiederernennung
ist zulässig. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte muss
über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung
seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, nachgewie-
sen durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium, sowie
über Erfahrung und Sachkunde insbesondere im Bereich
des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. Das Amt
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten kann nicht neben
anderen Aufgaben innerhalb des ZDF und seiner Beteili-
gungs- und Hilfsunternehmen wahrgenommen werden.
Sonstige Aufgaben müssen mit dem Amt des Rundfunkda-
tenschutzbeauftragten zu vereinbaren sein und dürfen sei-
ne Unabhängigkeit nicht gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rück-
tritt vom Amt oder mit Erreichen des gesetzlichen Renten-
eintrittsalters. Tarifvertragliche Regelungen bleiben unbe-
rührt. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann seines
Amtes nur enthoben werden, wenn er eine schwere Ver-
fehlung begangen hat oder die Voraussetzungen für die
Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. Dies
geschieht durch Beschluss des Fernsehrates auf Vorschlag
des Verwaltungsrates. Der Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte ist vor der Entscheidung zu hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergü-
tung, beschließt der Fernsehrat mit Zustimmung des Ver-
waltungsrates in einer Satzung.

(4) Der Datenschutzbeauftragte gemäß Artikel 37 der
Verordnung (EU) 2016/679 wird vom Intendanten mit Zu-
stimmung des Verwaltungsrates benannt.

§ 17

Unabhängigkeit
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Ausübung
seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen. Er unterliegt keiner Rechts- oder Fachaufsicht. Der
Dienstaufsicht des Verwaltungsrates untersteht er nur in-
soweit, als seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines
Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(2) Die Dienststelle des Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten wird bei der Geschäftsstelle von Fernsehrat und Ver-
waltungsrat eingerichtet. Dem Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben und
Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- und Sachaus-
stattung zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen Mittel
sind jährlich, öffentlich und gesondert im Haushaltsplan
des ZDF auszuweisen und dem Rundfunkdatenschutzbe-
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auftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Einer Finanz-
kontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt der Rund-
funkdatenschutzbeauftragte nur insoweit, als seine Unab-
hängigkeit bei der Ausübung seines Amtes dadurch nicht
beeinträchtigt wird.

(3) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der Wahl
seiner Mitarbeiter frei. Sie unterstehen allein seiner Lei-
tung.

§ 18

Aufgaben und Befugnisse
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht die
Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsver-
trages, des Rundfunkstaatsvertrages, der Verordnung (EU)
2016/679 und anderer Vorschriften über den Datenschutz
bei der gesamten Tätigkeit des ZDF und seiner Beteili-
gungsunternehmen im Sinne des § 16 c Abs. 3 Satz 1 des
Rundfunkstaatsvertrages. Er hat die Aufgaben und Befug-
nisse entsprechend den Artikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5
der Verordnung (EU) 2016/679. Bei der Zusammenarbeit
mit anderen Aufsichtsbehörden hat er, soweit die Daten-
verarbeitung zu journalistischen Zwecken betroffen ist,
den Informantenschutz zu wahren. Er kann gegenüber
dem ZDF keine Geldbußen verhängen.

(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte Verstöße
gegen Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige
Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten
und fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer ange-
messenen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er den Ver-
waltungsrat. Von einer Beanstandung und Unterrichtung
kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche
Mängel handelt oder wenn ihre unverzügliche Behebung
sichergestellt ist.

(3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 abzuge-
bende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maß-
nahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung des
Rundfunkdatenschutzbeauftragten getroffen worden sind.
Der Intendant leitet dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine
Abschrift der Stellungnahme gegenüber dem Rundfunk-
datenschutzbeauftragten zu.

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet jähr-
lich auch den Organen des ZDF den schriftlichen Bericht
im Sinne des Artikels 59 der Verordnung (EU) 2016/679
über seine Tätigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wo-
bei eine Veröffentlichung im Online-Angebot des ZDF aus-
reichend ist.

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den
Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu wenden, wenn er
der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezo-
genen Daten durch das ZDF oder seiner Beteiligungsunter-
nehmen im Sinne des § 16 c Abs. 3 Satz 1 des Rundfunk-
staatsvertrages in seinen schutzwürdigen Belangen ver-
letzt zu sein.

(6) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl
während als auch nach Beendigung seiner Tätigkeit ver-
pflichtet, über die ihm während seiner Dienstzeit bekannt
gewordenen Angelegenheiten und vertraulichen Informa-
tionen Verschwiegenheit zu bewahren.“

Artikel 4

Änderung
des Deutschlandradio-Staatsvertrages

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993, zu-
letzt geändert durch den Zwanzigsten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 8. und 16. Dezember 2016, wird wie folgt
geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden die Angaben zu den §§ 16
bis 18 wie folgt neu gefasst:

„§ 16 Ernennung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten
und des Datenschutzbeauftragten

§ 17 Unabhängigkeit des Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten

§ 18 Aufgaben und Befugnisse des Rundfunkdatenschutz-
beauftragten“.

2. § 9 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

„(4) Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb
des gleichen Angebots verbreitet werden, in welchem die
beanstandete Tatsachenbehauptung erfolgt ist. Die Ver-
breitung erfolgt ohne Einschaltungen und Weglassungen.
Eine Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung
muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken. Im Hör-
funk muss die Gegendarstellung innerhalb des gleichen
Programms und der gleichen Programmsparte wie die be-
anstandete Tatsachenbehauptung sowie zur gleichen Ta-
geszeit oder, wenn dies nicht möglich ist, zu einer
Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der beanstande-
ten Sendung gleichwertig ist.“

3. Die §§ 16 bis 18 werden wie folgt neu gefasst:

„§ 16

Ernennung des Rundfunkdatenschutzbeauftragten 
und des Datenschutzbeauftragten

(1) Die Körperschaft ernennt einen Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten, der zuständige Aufsichtsbehörde im
Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1;
L 314 vom 22. November 2016, S. 72) ist. Die Ernennung
erfolgt durch den Hörfunkrat mit Zustimmung des Verwal-
tungsrates für die Dauer von vier Jahren. Eine dreimalige
Wiederernennung ist zulässig. Der Rundfunkdatenschutz-
beauftragte muss über die für die Erfüllung seiner Aufga-
ben und Ausübung seiner Befugnisse erforderliche Quali-
fikation, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, sowie über Erfahrung und Sachkunde ins-
besondere im Bereich des Schutzes personenbezogener
Daten verfügen. Das Amt des Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragten kann nicht neben anderen Aufgaben innerhalb der
Körperschaft und ihrer Beteiligungs- und Hilfsunterneh-
men wahrgenommen werden. Sonstige Aufgaben müssen
mit dem Amt des Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu
vereinbaren sein und dürfen seine Unabhängigkeit nicht
gefährden.

(2) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, mit Rück-
tritt vom Amt oder mit Erreichen des gesetzlichen Renten-
eintrittsalters. Tarifvertragliche Regelungen bleiben unbe-
rührt. Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte kann seines
Amtes nur enthoben werden, wenn er eine schwere Ver-
fehlung begangen hat oder die Voraussetzungen für die
Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. Dies
geschieht durch Beschluss des Hörfunkrates auf Vorschlag
des Verwaltungsrates. Der Rundfunkdatenschutzbeauf-
tragte ist vor der Entscheidung zu hören.

(3) Das Nähere, insbesondere die Grundsätze der Vergü-
tung, beschließt der Hörfunkrat mit Zustimmung des Ver-
waltungsrates in einer Satzung.

(4) Der Datenschutzbeauftragte gemäß Artikel 37 der
Verordnung (EU) 2016/679 wird vom Intendanten mit Zu-
stimmung des Verwaltungsrates benannt.
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§ 17

Unabhängigkeit
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in Ausübung
seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen. Er unterliegt keiner Rechts- oder Fachaufsicht. Der
Dienstaufsicht des Verwaltungsrates untersteht er nur in-
soweit, als seine Unabhängigkeit bei der Ausübung seines
Amtes dadurch nicht beeinträchtigt wird.

(2) Die Dienststelle des Rundfunkdatenschutzbeauftrag-
ten wird bei der Geschäftsstelle von Hörfunkrat und Ver-
waltungsrat eingerichtet. Dem Rundfunkdatenschutzbe-
auftragten ist die für die Erfüllung seiner Aufgaben und
Befugnisse notwendige Personal-, Finanz- und Sachaus-
stattung zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen Mittel
sind jährlich, öffentlich und gesondert im Haushaltsplan
der Körperschaft auszuweisen und dem Rundfunkdaten-
schutzbeauftragten im Haushaltsvollzug zuzuweisen. Ei-
ner Finanzkontrolle durch den Verwaltungsrat unterliegt
der Rundfunkdatenschutzbeauftragte nur insoweit, als sei-
ne Unabhängigkeit bei der Ausübung seines Amtes da-
durch nicht beeinträchtigt wird.

(3) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist in der Wahl
seiner Mitarbeiter frei. Sie unterstehen allein seiner Lei-
tung.

§ 18

Aufgaben und Befugnisse
des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

(1) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte überwacht die
Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses Staatsver-
trages, des Rundfunkstaatsvertrages, der Verordnung (EU)
2016/679 und anderer Vorschriften über den Datenschutz
bei der gesamten Tätigkeit der Körperschaft und ihrer Be-
teiligungsunternehmen im Sinne des § 16 c Abs. 3 Satz 1
des Rundfunkstaatsvertrages. Er hat die Aufgaben und Be-
fugnisse entsprechend den Artikeln 57 und 58 Abs. 1 bis 5
der Verordnung (EU) 2016/679. Bei der Zusammenarbeit
mit anderen Aufsichtsbehörden hat er, soweit die Daten-
verarbeitung zu journalistischen Zwecken betroffen ist,
den Informantenschutz zu wahren. Er kann gegenüber der
Körperschaft keine Geldbußen verhängen.

(2) Stellt der Rundfunkdatenschutzbeauftragte Verstöße
gegen Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige
Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
fest, so beanstandet er dies gegenüber dem Intendanten
und fordert ihn zur Stellungnahme innerhalb einer ange-
messenen Frist auf. Gleichzeitig unterrichtet er den Ver-
waltungsrat. Von einer Beanstandung und Unterrichtung

kann abgesehen werden, wenn es sich um unerhebliche
Mängel handelt oder wenn ihre unverzügliche Behebung
sichergestellt ist.

(3) Die vom Intendanten nach Absatz 2 Satz 1 abzuge-
bende Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maß-
nahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung des
Rundfunkdatenschutzbeauftragten getroffen worden sind.
Der Intendant leitet dem Verwaltungsrat gleichzeitig eine
Abschrift der Stellungnahme gegenüber dem Rundfunk-
datenschutzbeauftragten zu.

(4) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte erstattet jähr-
lich auch den Organen der Körperschaft den schriftlichen
Bericht im Sinne des Artikels 59 der Verordnung (EU)
2016/679 über seine Tätigkeit. Der Bericht wird veröffent-
licht, wobei eine Veröffentlichung im Online-Angebot der
Körperschaft ausreichend ist.

(5) Jedermann hat das Recht, sich unmittelbar an den
Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu wenden, wenn er
der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner personenbezo-
genen Daten durch die Körperschaft oder ihrer Beteili-
gungsunternehmen im Sinne des § 16 c Abs. 3 Satz 1 des
Rundfunkstaatsvertrages in seinen schutzwürdigen Belan-
gen verletzt zu sein.

(6) Der Rundfunkdatenschutzbeauftragte ist sowohl
während als auch nach Beendigung seiner Tätigkeit ver-
pflichtet, über die ihm während seiner Dienstzeit bekannt
gewordenen Angelegenheiten und vertraulichen Informa-
tionen Verschwiegenheit zu bewahren.“

Artikel 5

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 bis 4 geänder-
ten Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvor-
schriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 25. Mai 2018 in Kraft. Sind
bis zum 24. Mai 2018 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der
Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rund-
funkstaatsvertrages, des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, des
ZDF-Staatsvertrages und des Deutschlandradio-Staatsvertra-
ges in der Fassung, die sich aus den Artikeln 1 bis 4 ergibt, mit
neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Berlin, den 14. 12. 2017 Winfried K r e t s c h m a n n

Für den Freistaat Bayern:
Berlin, den 13. 12. 2017 Horst S e e h o f e r

Für das Land Berlin:
Berlin, den 15. 12. 2017 Michael M ü l l e r

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den 14. 12. 2017 Dietmar W o i d k e

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Berlin, den 14. 12. 2017 C. S i e l i n g

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin, den 14. 12. 2017 Olaf S c h o l z

Für das Land Hessen:
Berlin, den 15. 12. 2017 V. B o u f f i e r
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Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Berlin, den 14. 12. 2017 Manuela S c h w e s i g

Für das Land Niedersachsen:
Berlin, den 15. 12. 2017 Stephan W e i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Berlin, den 15. 12. 2017 Armin L a s c h e t

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, den 14. 12. 2017 Malu D r e y e r

Für das Saarland:
Saarbrücken, den 18. 12. 2017 Annegret K r a m p - K a r r e n b a u e r

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den 5. 12. 2017 St. T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, den 15. 12. 2017 H a s e l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den 11. 12. 2017 G ü n t h e r

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den 12. 12. 2017 Bodo R a m e l o w



Nds. GVBl. Nr. 5/2018, ausgegeben am 24. 4. 2018

61

G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Abgeordnetengesetzes

Vom 18. April 2018

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Niedersächsische Abgeordnetengesetz in der Fassung
vom 20. Juni 2000 (Nds. GVBl. S. 129), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 14. Dezember 2017 (Nds. GVBl. S. 455), wird wie
folgt geändert:

1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Zahl „6 260,70“ durch die Zahl
„6 809,85“ ersetzt.

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die Grundentschädigung nach Absatz 1 wird jeweils
zum 1. Juli eines Jahres, beginnend mit dem 1. Juli 2018,
an die Einkommensentwicklung angepasst, die vom
Ende des vorvergangenen Kalenderjahres bis zum Ende
des vergangenen Kalenderjahres eingetreten ist.“

c) In Absatz 5 wird die Verweisung „nach den Absätzen 1
und 3“ durch die Verweisung „nach den Absätzen 1 bis 4“
ersetzt.

2. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „1 104“ durch die Zahl
„1 417“ ersetzt.

b) Es wird der folgende Absatz 1 a eingefügt:

„(1 a) 1Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1
Satz 1 wird jeweils zum 1. Juli eines Jahres, beginnend
mit dem 1. Juli 2018, an die Preisentwicklung angepasst,
die vom Ende des vorvergangenen Kalenderjahres bis
zum Ende des vergangenen Kalenderjahres eingetreten
ist. 2Maßstab für die Anpassung ist die Veränderung ei-
ner gewogenen Maßzahl der Preisentwicklung in Nie-
dersachsen, die sich zusammensetzt aus

1. der Abteilung ,Wohnung, Wasser, Strom, Gas und
andere Brennstoffe‘ des Verbraucherpreisindexes für
Niedersachsen mit einem Anteil von 25 vom Hundert,

2. der Abteilung ,Möbel, Leuchten, Geräte und anderes
Haushaltszubehör‘ des Verbraucherpreisindexes für
Niedersachsen mit einem Anteil von 10 vom Hundert,

3. der Abteilung ,Post und Telekommunikation‘ des
Verbraucherpreisindexes für Niedersachsen mit ei-
nem Anteil von 10 vom Hundert,

4. der Abteilung ,Verkehr‘ des Verbraucherpreisinde-
xes für Niedersachsen mit einem Anteil von 20 vom
Hundert,

5. der Abteilung ,Gaststätten und Beherbergungsleis-
tungen‘ des Verbraucherpreisindexes für Nieder-
sachsen mit einem Anteil von 10 vom Hundert, und

6. des gesamten Verbraucherpreisindexes für Nieder-
sachsen mit einem Anteil von 25 vom Hundert.

3§ 6 Abs. 4 Sätze 3 bis 6 gilt entsprechend.“

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Auf Antrag werden den Abgeordneten für die
Beschäftigung von Personen zu ihrer Unterstützung bei

der Wahrnehmung ihres Mandats die nachgewiese-
nen Kosten für einen Beschäftigungsumfang von bis zu
50 Wochenstunden in der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3
Teil I der Anlage A zum Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst der Länder (TV-L) erstattet. 2Für den Fall
der Beschäftigung höher eingruppierter Personen redu-
ziert sich die Stundenzahl im Verhältnis des Entgelts
der nicht erhöhten Stufe 4 der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 3 Teil I der Anlage A zum TV-L zu den Entgel-
ten der Stufe 4 der jeweiligen Entgeltgruppe; das Um-
rechnungsergebnis ist auf halbe Stunden aufzurunden.
3Kosten für die Beschäftigung von Personen, die mit
dem Abgeordneten verheiratet oder bis zum vierten Grad
verwandt oder verschwägert sind oder waren, werden
nicht erstattet. 4Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder Personen, die mit einem
Abgeordneten in eheähnlicher oder lebenspartner-
schaftsähnlicher Gemeinschaft leben, stehen Ehegatten
gleich, auch hinsichtlich der Schwägerschaft.“

3. § 31 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Euro“ die Worte
„und einem Zuschlag für Fraktionen, die nicht
die Landesregierung tragen, in Höhe von monat-
lich 9 051 Euro“ eingefügt.

bb) In Satz 3 werden die Zahl „2 213“ durch die Zahl
„2 263“ und die Zahl „446“ durch die Zahl „496“
ersetzt.

b) Es wird der folgende Absatz 2 a eingefügt:

„(2 a) Den Fraktionen werden für jeden Untersu-
chungsausschuss und für jede Enquete-Kommission
während des Zeitraums von der Einsetzung bis zur
Vorlage des Berichts, längstens bis zum Ende der Wahl-
periode, die nachgewiesenen Personal- und Gutachter-
kosten bis zu einem Höchstbetrag in Höhe des Entgelts
einer in der Endstufe der Entgeltgruppe 13 TV-L be-
schäftigten Person erstattet.“

4. In § 33 wird der bisherige Satz 2 durch die folgenden neuen
Sätze 2 und 3 ersetzt:
„2Bis zum 31. Dezember 2017 aus den Zuschüssen be-
schaffte oder vom Landtag überlassene bewegliche Sachen
im Wert von mehr als 410 Euro, ab dem 1. Januar 2018 im
Wert von mehr als 800 Euro, sind zu kennzeichnen und in
einem besonderen Nachweis aufzuführen. 3Wird von der
Möglichkeit nach § 33 a Abs. 1 Satz 4 Gebrauch gemacht,
so gilt die Wertgrenze von 800 Euro ab dem 14. November
2017.“

Artikel 2

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2017
in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 2 Buchst. c
am 1. Mai 2018 und Artikel 1 Nr. 4 mit Wirkung vom 1. Januar
2018 in Kraft. 

Hannover, den 18. April 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung

über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Vom 19. April 2018

Aufgrund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
27. August 2017 (BGBl. I S. 3295), wird verordnet:

Artikel 1

§ 4 Abs. 1 der Verordnung über sachliche Zuständigkeiten
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
vom 17. November 2014 (Nds. GVBl. S. 311), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. September 2017 (Nds.
GVBl. S. 340), wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 4 wird am Ende der Punkt durch ein Semiko-
lon ersetzt.

2. Es wird die folgende Nummer 5 angefügt:

„5. nach § 70 Abs. 1 des Personenstandsgesetzes vom
19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), zuletzt geändert
durch Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017
(BGBl. I S. 2787).“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 19. April 2018

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l P i s t o r i u s
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung zur Durchführung

des Niedersächsischen Jagdgesetzes 

Vom 16. April 2018

Aufgrund des § 26 Abs. 1 Nr. 1 des Niedersächsischen Jagd-
gesetzes vom 16. März 2001 (Nds. GVBl. S. 100), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 8. Juni 2016 (Nds. GVBl. S. 114), wird
verordnet: 

Artikel 1

§ 1 Nr. 4 der Verordnung zur Durchführung des Nieder-
sächsischen Jagdgesetzes vom 23. Mai 2008 (Nds. GVBl. S. 194),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. September 2014
(Nds. GVBl. S. 271), erhält folgende Fassung:

„4. Nutrias ganzjährig,“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft. 

Hannover, den 16. April 2018

Niedersächsisches Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

O t t e - K i n a s t

Ministerin
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